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B e a n t w 0 r t u n g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr.WIESINGER 
und Genossen an den Herrn Bundesminister 
für soziale Verwaltung betreffend Schwan­
gerschaftsabbruch als Leistung der Kran-

kenversicherung (No.1738/J). 

Die Herren Abgeordneten Dr.VlIESINGEH und Genossen 
haben an mich folgende Anfrage gerichtet: 

I1Auf welche medizinische Erkenntnisse oder auf 
welche rechtliche Grundlage. stützen Sie Ihre Behaup­
tung, ein Fall der medizinischen Indikation sei weder 
dem Begriff noch der Sache nach als Krankheit zu be­
zeichnen ?Il 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, 
folgendes mitzuteilen: 

Zunächst möchte ich meiner Meinung Ausdruck ver­
leihen, daß ich das Frage- und Antwortspiel, das hier 
von den anfragenden Abgeordneten aufgezogen wird, in 
keiner W H:1.Se für zielführend halte, v.,eil es sich immer 
mehr von den Bedürfnissen und Gegebenheiten der Praxis 
entfernt .. Es erschiene mir sinnvoller, die angeschnit­
tenen Fragen in einem persönlichen Gespräch mit den 
anfragenden Abgeordneten zu behandeln, w6zu ich bereit 

.bin, anstatt den umständlichen und verwaltungsaufwen­
digen Weg der parlamentarischen Anfrage, die immer 
wieder von weiteren Anfragen gefolgt wird, zu beschreiten. 
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In der Sache selbst stelle ich fest, daß es keiner 
medizinischen Erkenntni~ oder rechtlichen Grundlagen 
bedarf, um den von mir vertretenen Standpunkt zu be­
gründen. Es genügt ein wenig logischer überlegung, um 
zu begreifen, daß ein bestimmter körperlicher oder 

~ 

geistiger Zustand, der zunächst gar keine Krankenbe-
handlung erfordern muß und daher keine Krankheit ist, 
durch das Hinzutreten einer Schwangerschaft, die für 
sich allein auch keine Krankheit ist, in einen Zustand 
übergehen kann, der dann sehr '\-fohl der Krankenbehand­
lung bedarf. In einem solchen Fall ist aber nicht die 
Schwangerschaft, sondern der hernach eintretende Zu­
stand behandlungsbedürftig und eine gegen den Bestand 
der Schwangerschaft gerichtete Handlung kann daher 
nicht mit dem hernach eintretenden Versicherungsfall 
der Krankheit in Zusarr@enhang gebracht werden. 
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